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Der Landrat 

 

 

 

Beschlussvorlage 

 

Organisationseinheit 

Kämmereiamt / Beteiligungen und Controlling  

Datum 

26.06.2026 

Drucksachen-Nr. 

2026/131 

 

 Beratungsfolge  Sitzungsart Sitzungstermin/e  

Verwaltungs- und Finanzausschuss öffentlich 06.07.2026 

 

 

Tagesordnungspunkt 12 

Ambulante Hilfen im Landkreis Konstanz gGmbH; 
Jahresabschluss 2025 

 

Beschlussvorschlag 

Der Vertreter des Landkreises Konstanz in der Gesellschafterversammlung der Ambulante Hilfe im 
Landkreis Konstanz gGmbH wird damit beauftragt, folgenden Einzelbeschlüssen zuzustimmen: 

1. Der Jahresabschluss 2025 wird in der vorgelegten Fassung festgestellt. 

2. Der Jahresüberschuss in Höhe von 110.780,64 EUR soll zusammen mit dem bestehenden        
Gewinnvortrag auf neue Rechnung vorgetragen werden. 

3. Der Geschäftsführung wird Entlastung erteilt.  
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Historie und Sachverhalt 

Das Geschäftsjahr 2025 der Ambulante Hilfen im Landkreis Konstanz gGmbH (GAH) wurde mit einem 
Jahresüberschuss in Höhe von 110.780,64 EUR (Vorjahr: 96.963,94 EUR) abgeschlossen. Dieser resul-
tiert aus einem Fehlbetrag im stationären Bereich von rund 840 EUR und einem Überschuss im am-
bulanten Bereich von rund 111.620 EUR. Im Wirtschaftsplan 2025 wurde ein Ergebnis in Höhe von 
4.827 EUR erwartet (stationär 187 EUR; ambulant 4.640 EUR). Ein wesentlicher Grund für die Abwei-
chung war die Nichtbesetzung einer Fachbereichsleiterstelle. 

Der diesjährige Überschuss soll mit dem vorhandenen Gewinnvortrag von 94.763,10 EUR auf neue 
Rechnung vorgetragen werden. Der Gewinnvortrag zum 1. Januar 2027 beträgt 205.543,74 EUR. 
Darüber hinaus verfügt die GAH über Gewinnrücklagen in Höhe von 500.000 EUR. Die Bilanzsumme 
zum 31. Dezember 2025 hat sich im Vergleich zum Vorjahr erhöht auf 1.342.419,79 EUR (2024: 
1.212.694,56 EUR). 

Insgesamt wurden im Bereich der ambulanten Hilfen im Berichtsjahr 320 Fälle betreut. Im Vergleich 
zum Vorjahr ist ein leichter Rückgang der Fallzahlen zu erkennen (2024: 325 Fälle). Näheres ergibt 
sich aus dem beigefügten Jahresabschluss sowie dem Lagebericht (Anlage 1). 

Für das Geschäftsjahr 2026 wird mit einem Jahresfehlbetrag von -55.747 EUR geplant. Dieser ergibt 
sich aus einem Überschuss von 1.981 EUR im stationären und einem Fehlbetrag von 57.728 EUR im 
ambulanten Bereich.  

Der Jahresabschluss 2025 wurde erneut von dem Wirtschaftsprüfer Herrn Martin Spitznagel, Singen 
geprüft (Wirtschaftsprüfer seit Jahresabschluss 2024). Der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk 
wurde am 22. Mai 2026 erteilt. Die Prüfung ergab keine Einwendungen (Anlage 1). Für die Ab-
schlussprüfung 2026 wird erneut die Kanzlei Spitznagel und Partner in Singen beauftragt. 

Der Aufsichtsrat der GAH hat den Jahresabschluss 2025 sowie den Lagebericht am 10. Juni 2026 ge-
prüft und die Beschlussempfehlung an die Gesellschafterversammlung in der Anlage 2 abgegeben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 
 

Anlagen 

Anlage 1 – Wiedergabe Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers; Jahresabschluss und Lagebe-
richt 2025; GAH gGmbH 

Anlage 2 – Bericht des Aufsichtsrats an die Gesellschafterversammlung Jahresabschluss 2025; GAH 
gGmbH (Aufsichtsratssitzung am 10. Juni 2026)    
 
 

Art der Aufgabe  
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  Staatliche Aufgabe   Selbstverwaltungsaufgabe - Pflichtaufgabe 

  Selbstverwaltungsaufgabe - Freiwillige Aufgabe 

 

Auswirkungen auf beschlossene Ziele und Kennzahlen (siehe Strategietabelle) 

  keine Auswirkungen 

  Auswirkungen auf:  

Strategie-Nr.: 18 Handlungsfeld: Effiziente Verwaltung 

Leistungsziel: Optimierung der Betriebs- und Rechtsformen der Landkreisbeteiligungen unter 
Berücksichtigung der Beteiligungsrichtlinie. 

Maßnahme: Die als steuerungsrelevant eingestuften Beteiligungen erstatten in den Gremien 
regelmäßig Bericht über den Geschäftsverlauf (Jahresabschluss) und sonstige 
relevante Entwicklungen. 

 

 

Finanzielle Auswirkungen 

Aufwendungen bzw. Auszahlungen 

 

Betrag   HH-Jahr/e 
 

 einmalig    laufend    mehrjährig 

 

… EUR    … 
  

 

Zuschüsse oder (Gegen-)Finanzierung 

 

Betrag   HH-Jahr/e 
 

 einmalig    laufend    mehrjährig 

 

… EUR    … 
  

 

Nettoauswirkungen 

 

… EUR    … 
  

 

 Mittel sind im Haushalt/Entwurf (HHJahr/e …) veranschlagt 
 

Aus der Vorlage Jahresabschluss 2025 der GAH ergeben sich keine direkten finanziellen Auswirkun-
gen auf den Haushalt des Landkreises. 
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